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Gesuche

	von Gesellschaften

	· Aktiengesellschaft (AG)
	· Kommanditgesellschaft

	· Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)
	· Kommanditaktiengesellschaft
· Genossenschaft

	· Kollektivgesellschaft
	


um Aufnahme als SRO-Mitglied in den VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen, eine offiziell anerkannte Selbstregulierungsorganisation (SRO) nach Geldwäschereigesetz

(bitte in Druckschrift ausfüllen)


Der/Die Unterzeichnete stellt hiermit unter Hinweis auf die Vereinsregularien (insbesondere Art. 3 ff. der Statuten und Art. 4 ff. des SRO-Reglements des VQF) das Gesuch, als SRO-Mitglied VQF in den VQF Verein zur Qualitätssicherung von Finanzdienstleistungen aufgenommen zu werden:

1. Angaben über den/die Gesuchsteller(in)

	Firma
	     
	Branche
	     

	Gründungsdatum
	     
	Anzahl Mitarbeiter
	     

	Sitz
	     
	Kontaktperson
	     

	Domiziladresse
	     
	MWST-pflichtig?
	 FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 
 nein

	Telefon
	     
	MWST-Nr. 
	     

	Telefax
	     
	Expressgesuch
	 FORMCHECKBOX 
 ja 
 FORMCHECKBOX 
 nein

	E-Mail
	     
	Allfällige Bemerkungen:      


· Ist der/die Gesuchsteller/in einem Berufsverband angeschlossen?
 FORMCHECKBOX 
 ja
 FORMCHECKBOX 
 nein

· Wenn ja, welchem/n?     

2. Beilagen

Es sind die Beilagen gemäss Wegleitung zum Aufnahmegesuch für Gesellschaften einzureichen. Diese Beilagen bilden integrierender Bestandteil des Aufnahmegesuchs. 

3. Formelle Erklärungen

3.1 Der/Die Unterzeichnete erklärt, in kein laufendes oder abgeschlossenes Straf- oder Verwaltungsverfahren, in kein laufendes oder abgeschlossenes Verwaltungsstrafverfahren oder Verwaltungsverfahren der Kontrollstelle/FINMA/sonstiger Bundesbehörden auf Entzug einer Bewilligung, Anerkennung, Zulassung oder Registrierung und in kein laufendes oder abgeschlossenes Sanktions- oder Ausschlussverfahren einer Selbstregulierungsorganisation nach GwG oder einer Branchenorganisation für die Vermögensverwaltung gemäss den VQF Dok. Nr. 906.1 bzw. 906.2 verwickelt oder verwickelt gewesen zu sein.

3.2
Der/die Unterzeichnete verpflichtet sich, die Pflichten aus dem Geldwäschereigesetz zu erfüllen und die Statuten sowie das auf ihn/sie anwendbare Reglement des VQF betreffend Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz  einzuhalten und sich dem Prüfkonzept des VQF betreffend Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz zu unterstellen. 

3.3
Der/Die Unterzeichnete anerkennt ausdrücklich, dass im Streitfalle im Zusammenhang mit einem Ausschluss und/oder der Einhaltung seiner/ihrer Pflichten gemäss den Statuten des VQF sowie des auf ihn/sie anwendbaren Reglements des VQF betreffend Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz die in Art. 32 der Statuten und in Art. 73 des Reglements betreffend Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz festgehaltenen Schiedsregeln Anwendung finden.

3.4
Der/Die Unterzeichnete verpflichtet sich, sämtliche Veränderungen von Sachverhaltsangaben und sonstigen Informationen (personeller oder struktureller Natur), die Inhalt des Aufnahmegesuchs waren, umgehend dem VQF mitzuteilen und von diesem genehmigen zu lassen (Art. 5 Abs. 7 SRO-Reglement VQF).

3.5
Der/Die Unterzeichnete verpflichtet sich, nach einem positiven Aufnahmeentscheid die folgende Bezeichnung betreffend Mitgliedschaft beim VQF zu verwenden: „SRO-Mitglied VQF – Mitglied einer offiziell anerkannten Selbstregulierungsorganisation nach Geldwäschereigesetz“.

3.6
Der/Die Unterzeichnete nimmt Kenntnis davon, dass die Eidgenössische Finanzmarktaufsicht (FINMA) ein öffentlich zugängliches Verzeichnis der Finanzintermediäre, die einer SRO angeschlossen sind, führt (Art. 18a GwG). Dementsprechend ist auch der VQF bei einem positiven Entscheid der Aufsichtskommission zum Aufnahmegesuch (d.h. nach allfälliger Aufnahme des/der Gesuchstellers/in als SRO-Mitglied VQF) befugt, die Liste der SRO-Mitglieder VQF (Name/Firma des/der Gesuchstellers/in nach allfälliger Aufnahme in den VQF) auf der Website des VQF (www.vqf.ch) zu veröffentlichen.  

Ergänzend zu Angabe von Name/Firma (nach allfälliger Aufnahme in den VQF) auf der Website des VQF kann der/die Gesuchsteller/in seine/ihre Zustimmung zur Veröffentlichung weiterer Angaben auf der SRO-Mitgliederliste auf der Website des VQF erteilen:

3.6.1
Der/Die Unterzeichnete wünscht, dass neben Name/Firma (nach allfälliger Aufnahme in den VQF) auch die Geschäftsadresse des/r Gesuchstellers/in auf der Website des VQF veröffentlicht wird:

 FORMCHECKBOX 

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein  

3.6.2
Der/Die Unterzeichnete wünscht, dass neben Name/Firma (nach allfälliger Aufnahme in den VQF) auch ein Link zur Website des/r Gesuchstellers/in auf der Website des VQF veröffentlicht wird:

 FORMCHECKBOX 

Ja
 FORMCHECKBOX 

Nein

Der Link zur Website des/r Gesuchstellers/in lautet wie folgt (falls "Ja" angekreuzt bei 3.6.1):      ________________________   

Der/Die Gesuchsteller/in nimmt zur Kenntnis, dass der VQF nicht verantwortlich für den Inhalt der verlinkten Website ist und jegliche Haftung für daraus entstehende Schäden ablehnt.
 

4. Kosten/Gebühren

4.1 Für die vom Mitglied zu bezahlenden Kosten bzw. Gebühren gelten die Positionen und Ansätze des jeweils gültigen Gebührenreglements des VQF (VQF Dok. Nr. 1101.5). 

4.2 Zufolge Kündigung aus dem VQF austretende oder ausgeschlossene Mitglieder haben den jährlichen Mitgliederbeitrag und die Gebühren bis zum Ablauf des Kalenderjahres zu entrichten, in welchem der Austritt erfolgt.

5. Aufnahme/Verfahren 

5.1 Ein Gesuch um Aufnahme kann erst ab vollständiger Einreichung aller benötigten Dokumente und Angaben sowie der Bezahlung der Bearbeitungsgebühr geprüft werden. 

5.2 Die Aufsichtskommission behält sich ausdrücklich das Recht vor, im Einzelfall weitere Informationen und Dokumente einzufordern und im Rahmen des Aufnahmeverfahrens eine Vorortprüfung beim Gesuchsteller (Aufnahmeprüfung) im Sinne von Art. 4 Abs. 6 des SRO-Reglements des VQF und Art. 4 Abs. 1 lit. a des SRO-Prüfkonzepts des VQF durchzuführen. 

5.3 Beim Expressaufnahmeverfahren wird das Gesuch innert 5 Arbeitstagen nach Eingang der vollständigen Gesuchsunterlagen bearbeitet. Ausnahme: Wird eine Aufnahmeprüfung durch die Aufsichtskommission angeordnet, ruht die 5-tägige Frist vom Zeitpunkt der Anordnung der Prüfung bis zum Abschluss der Aufnahmeprüfung.

5.4 Die formelle Aufnahme erfolgt erst durch schriftliche Bestätigung nach Beschluss der Aufsichtskommission. Die Aufnahme kann ohne Begründung abgelehnt werden. Die Bearbeitungsgebühr sowie die Kosten einer allfälligen Aufnahmeprüfung (s. Gebührenreglement und Ziff. 4.1 vorstehend) sind auch bei Ablehnung des Aufnahmegesuchs geschuldet.

Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.

Mit seiner/ihrer Unterschrift bestätigt der/die Gesuchsteller/in ausdrücklich, von den Kosten bzw. Gebühren gemäss Gebührenreglement und deren Festsetzung Kenntnis genommen zu haben und diese zu akzeptieren. Dieses unterzeichnete Gesuch gilt i.V.m. dem jeweils gültigen Gebührenreglement des VQF als Schuldanerkennung im Sinne von Art 82 SchKG.

	Ort/Datum:
	
	Firmenstempel/rechtsgültige Unterschrift(en):

	     
	
	     


� Die Website des VQF (www.vqf.ch) enthält Verknüpfungen zu Webseiten Dritter (externe Links), auf deren Inhalte der VQF keinen Einfluss hat. Deshalb kann der VQF für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr oder Verantwortung übernehmen und lehnt jede Haftung für aus dieser Verknüpfung entstehende Schäden ab. Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Der VQF hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass sich der VQF die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. Die verknüpften Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verknüpfung summarisch auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verknüpfung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verknüpften Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen wird der VQF derartige Links umgehend entfernen. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht der VQF, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. Der/Die Gesuchsteller/in um eine Mitgliedschaft beim VQF nimmt diese Ausführungen zustimmend zur Kenntnis.
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